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Überjeugung, baß eine UmgehungSftraße burci) bas @e»

biet öftlic^ ber Sujernerftraße meßt nur mit bebeutenben

prattifcßen ©djmierigfetten, fonbern aucß mit unoerßält»
niSmäßig großen Soften oerbunben märe. ©S mürbe
beSßalb einem ©traßenjug ber Vorrang gegeben, ber
im Bömerbabquartier non ber Sujernerftraße abjroeigt
unb burch ba§ ©ebiet jrotfcßen ber Sujemerftraße unb
bem 3unternbifangfträßchen fütjrt, bann in bte untere
©rabenftraße etnmänbet unb ben SBeg buret) ben untern
gunîen (jroifdhen bem gritartfdßen ©ütli unb bem Baßn»
bamm) nimmt, um beim Bahnübergang in bie îlarburger»
ftraße einjumünben. 2lls nachteilig tann btefem Bor»
fdßlag oieÜeicßt entgegengehalten merben, baß bie Um»
geßungSfiraße ben Berfeßr jroifcßen ber ©tabt unb bem
Bahnfof treujt. 3m allgemeinen bringt er aber eine ein»

faeße unb jroeetmäßige Söfung beê problems.
©ine roeitere Hauptfrage mar bie Über»

ober Unterführung ber ©trengelbacßerftraße
beim feigen Bioeauübergang. ®ie Kommiffion hat fiel)

für bte Überführung entfliehen unb jroar in ber 9îi(f)=

tung über ben gorftadter gegen bas BejirtSamt. ®te
©trengelbacßerftraße foil mit mäßiger Steigung unb in
einer für baS ©efamtbilb feßonenben SBeife in bte Sujerner»
ftraße beim Bejirfêamt eingeführt merben.

ferner ift im ©ntmurf geplant, ben Bahnübergang
an ber Brittnauerftraße bureß eine Unterfüß»
rung in ber älltacßen ju befeitigen. ®te Brittnauer»
ftraße roirb nach ber SBußrmattftraße meitergeführt, bie
ben ©haraîter einer ®urcßgangSftraße erhält mit gort»
feßung burch bie Sagerßauptftraße unb Berbinbung nach
ber H®np*annftraße.

3nS Btojeït ift ferner aufgenommen ber Slusbau
ber Brüelfiraße nach @äget=Botßrifi, fomie eine Ber»
binbungSftraße naeß Harb (Brittnaü). 9J!it ©ingelheiten,
namentlich mit ber Aufteilung ber oerfeßiebenen Bau»
blödle hat fieß bie Kommiffion nidht befaßt. ®ie 2luf»
ftellung eines ÜberbauungSplaneä hat nicht ben Sinn,
baß alle barin projezierten Bauten innert turjer grift
ausgeführt merben müffen. SRaßgebenb für bie AuS»

füßrung follen ba§ BebürfniS unb bie norhanbenen
©elbmittel fein. $er ÜberbauungSplan hat lebiglidh bie
SJtöglicßteit für bie ©rftetlung oon Straßen unb flöhen
offen ju behalten unb ju oerhinbetn, baß baS bafür in
Betraft faÖenbe Slreal überbaut roirb.

SßolinungäBau in HMntcttQnr.
Sffiie ber ftabträttießen äßetfung jum 9lntrag be=

treffenb ©uboentionierung ber 2lÙgemeinen Baugenoffen»
feßaft SBintertßur ju entnehmen iß, hat fidj gegen ©nbe
beê Jahres 1922 au§ Greifen fiäbtifcßer Arbeiter, 2lr=
beitern non ißrioatunternehmungen unb Slngeftetlten ber
©. B. B. unb ber ißoft unter bem Barnen „üldgemeine
Baugenoffenfcßaft SBtnterthur" eine ©enoffenfeßaft ge»
gründet, bie fidl) jur Aufgabe geftellt hat, „burch ©rroerb
oon Baugelänbe, äBohnßäufern, fomie ©rftetlung oon
Beubauten ihren Blitgliebern unter Beihilfe behördlicher
Blittel auf bem ©ebtete oon ©roß»2Btnterthur preis»
roerte unb gefunbe SBoßngelegenheit ju oerfeßaffen, fei
bieS burch Betlauf ober Bermietung."

Borläufig follen 10 ®oppeljroeifamilienhäufer,
total alfo 40 Sßohnungen ju oier flimmern erftellt merben
unb jroar oier ®oppe!mohnhäufer auf Sanb, baS bie
©enoffenfeßaft an ber ©ießer» unb ®ammfiraße oon ber
@tabt jum greife oon 5 gr. pro Cluabratmeter erroorben
hat. SBeitere oier ®oppelßäufer follen auf Baulanb
jroifcßen ber neuen Bömerftraße unb ber grauenfelber»
ftraße im ©tabtrain Dberrointertßur gebaut merben.
3Iucß biefeS Sanb fann oon ber ©enoffenfeßaft jum

Breife oon 5 gr. pro Cluabratmeter erroorben merben.
gür jroei ®oppelrooßnßäufer ift ber Banplaß nodh nidht
befinitio feftgelegt.

®ie Bautoften pro 3>oetfamiHenhaus betragen laut
Sluffteüung ber ©enoffenfdhaft : 1. ©c^tüffelfertigeS Hau§
laut Bauoertrag 30,500 gr. ; 2. Kanalifation 400 gr. ;

3. 2Bafferjuleitung 300 gr. ; 4. Bauleitung 300 gr. ;

5. Umgebungsarbeiten 500 gr. ; 6. Sanb 2,500 gr. ;

7. BerfcßiebeneS 300 gr.; Sotal 34,800 gr.
®ie Baugefcßäfte 3. Hagmann in Seen, Ulrich Seupp,

©een, Konrab 3eßnber in H^gi, 3- Sonati in SBlnter»
thur, Balfecdhi unb ßamaroni in @lgg unb Ulrich Beiffer
tn Beltheim, haben fieß oertragltcß oerpflidhtet, bie Häufer
nach Baubefcßrteb fdhlüffelfertig jum greife oon 30,500
granlen ju erfteHen. Bei ben Häufern an ber Börner»
ftraße merben mit Büctficßt auf bte Serrainoerßältniffe
für bte SBauret» unb ©rbarbeiten SBeßrloften entfteßen,
bie oon ber ©enoffenfdhaft getragen merben.

®amit bte Bauten richtig ausgeführt merben, hat bie

©enoffenfdhaft einen Bautecßniter als Bauführer mit
SBirfung ab 5. Ülpril 1923 geroählt.

®ie ginanjterung pro Hau§ ift roie folgt gebaeßt:
I. HDPathel oon einer Bant 21,000 gr., II. HDPath«f
oon ber ©tabt 3500 gr., III. Hwthet ®on
Unternehmern 2500 gr., eigenes Kapital 2500 gr., Kan»
tonS» unb BunbeSfuboention 3300 gr., ©uboention ber
©tabt 2000 gr., ®otal 34,800 gr.

®ie Zürcher Kantonalban! hat burch 3«f^rift oom
29. Blärj 1923 bie Übernahme ber I. Hppothel für fedjê
®oppelhäufer in îluêficht geftellt. @S roirb ber ©enoffen»
nidht feßmer fallen, bie I. HUPothe! für bie anbern oier
®oppetf)äufer bei einer anbern Bant ju erhalten. ®er
©tabtrat ift bereit, bie II. Hppathet mit 3500 granlen
für bie ©tabt ju übernehmen. ®er Slbfchluß btefeS @e=

fdhäfteS fällt in bte Kompetenz be§ ©tabtrateS. 3m
Bauoertrag haben fiel) bte Bauunternehmer jur über»
nahm? ber III. Hppotßef tu ber H^h« uon 2500 gr.
pro HauS oerpfüchtet. SJtil 3ußhrift oom 8. ®ejember
1922 hat bie Baubireîtion beê KantonS 3ürich eine
©uboention oon 21,000 gr. für ben Bau oon fecß§

At,c.»nn£n
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Überzeugung, daß eine Umgehungsstraße durch das Ge-
biet östlich der Luzernerstraße nicht nur mit bedeutenden

praktischen Schwierigkeiten, sondern auch mit unverhält-
nismäßig großen Kosten verbunden wäre. Es wurde
deshalb einem Straßenzug der Vorrang gegeben, der
im Römerbadquartier von der Luzernerstraße abzweigt
und durch das Gebiet zwischen der Luzernerstraße und
dem Junkernbifangsträßchen führt, dann in die untere
Grabenstraße einmündet und den Weg durch den untern
Funken (zwischen dem Frikartschen Gütli und dem Bahn-
dämm) nimmt, um beim Bahnübergang in die Aarburger-
straße einzumünden. Als nachteilig kann diesem Vor-
schlag vielleicht entgegengehalten werden, daß die Um-
gehungsstraße den Verkehr zwischen der Stadt und dem

Bahnhof kreuzt. Im allgemeinen bringt er aber eine ein-
fache und zweckmäßige Lösung des Problems.

Eine weitere Hauptfrage war die Über-
oder Unterführung der Strengelbacherftraße
beim jetzigen Niveauübergang. Die Kommission hat sich

für die Überführung entschieden und zwar in der Rich-
tung über den Forstacker gegen das Bezirksamt. Die
Strengelbacherftraße soll mit mäßiger Steigung und in
einer für das Gesamtbild schonenden Weise in die Luzerner-
straße beim Bezirksamt eingeführt werden.

Ferner ist im Entwurf geplant, den Bahnübergang
an der Brittnauerstraße durch eine Unterfüh-
rung in der Machen zu beseitigen. Die Brittnauer-
straße wird nach der Wuhrmattstraße weitergeführt, die
den Charakter einer Durchgangsstraße erhält mit Fort-
setzung durch die Lagerhauptstraße und Verbindung nach
der Henzmannstraße.

Ins Projekt ist ferner aufgenommen der Ausbau
der Brüelstraße nach Säget-Rothrist, sowie eine Ver-
bindungsstraße nach Hard (Brittnaü). Mit Einzelheiten,
namentlich mit der Aufteilung der verschiedenen Bau-
blöcke hat sich die Kommission nicht befaßt. Die Auf-
stellung eines Überbauungsplanes hat nicht den Sinn,
daß alle darin projektierten Bauten innert kurzer Frist
ausgeführt werden müssen. Maßgebend für die Aus-
führung sollen das Bedürfnis und die vorhandenen
Geldmittel sein. Der llberbauungsplan hat lediglich die
Möglichkeit für die Erstellung von Straßen und Plätzen
offen zu behalten und zu verhindern, daß das dafür in
Betracht fallende Areal überbaut wird.

MhnmWm m Muterthm.
Wie der stadträtlichen Weisung zum Antrag be-

treffend Subventionierung der Allgemeinen Baugenossen-
schaft Winterthur zu entnehmen ist, hat sich gegen Ende
des Jahres 1922 aus Kreisen städtischer Arbeiter, Ar-
beitern von Privatunternehmungen und Angestellten der
S. B. B. und der Post unter dem Namen „Allgemeine
Baugenossenschaft Winterthur" eine Genossenschaft ge-
gründet, die sich zur Aufgabe gestellt hat, „durch Erwerb
von Baugelände, Wohnhäusern, sowie Erstellung von
Neubauten ihren Mitgliedern unter Beihilfe behördlicher
Mittel auf dem Gebtete von Groß-Winterthur preis-
werte und gesunde Wohngelegenheit zu verschaffen, sei
dies durch Verkauf oder Vermietung."

Vorläufig sollen 10 Doppelzweifamilienhäuser,
total also 40 Wohnungen zu vier Zimmern erstellt werden
und zwar vier Doppelwohnhäuser auf Land, das die
Genossenschaft an der Gießer- und Dammstraße von der
Stadt zum Preise von 5 Fr. pro Quadratmeter erworben
hat. Weitere vier Doppelhäuser sollen auf Bauland
zwischen der neuen Römerstraße und der Frauenfelder-
straße im Stadtrain Oberwinterthur gebaut werden.
Auch dieses Land kann von der Genossenschaft zum

Preise von 5 Fr. pro Quadratmeter erworben werden.
Für zwei Doppelwohnhäuser ist der Banplatz noch nicht
definitiv festgelegt.

Die Baukosten pro Zweifamilienhaus betragen laut
Aufstellung der Genossenschaft: 1. Schlüsselfertiges Haus
laut Bauvertrag 30,500 Fr.; 2. Kanalisation 400 Fr.;
3. Wasserzuleitung 300 Fr.; 4. Bauleitung 300 Fr.;
5. Umgebungsarbeiten 500 Fr.; 6. Land 2,500 Fr.;
7. Verschiedenes 300 Fr.; Total 34,800 Fr.

Die Baugeschäfte I. Hagmann in Seen, Ulrich Leupp,
Seen, Konrad Zehnder in Hegi, I. Donati in Winter-
thur, Valsecchi und Zamaroni in Elgg und Ulrich Reiffer
in Veltheim, haben sich vertraglich verpflichtet, die Häuser
nach Baubeschrieb schlüsselfertig zum Preise von 30,500
Franken zu erstellen. Bei den Häusern an der Römer-
straße werden mit Rücksicht auf die Terrainverhältnisse
für die Maurer- und Erdarbeiten Mehrkosten entstehen,
die von der Genossenschaft getragen werden.

Damit die Bauten richtig ausgeführt werden, hat die

Genossenschaft einen Bautechniker als Bauführer mit
Wirkung ab 5. April 1923 gewählt.

Die Finanzierung pro Haus ist wie folgt gedacht:
I. Hypothek von einer Bank 21,000 Fr., II. Hypothek
von der Stadt 3500 Fr., III. Hypothek von den Bau-
Unternehmern 2500 Fr., eigenes Kapital 2500 Fr., Kan-
tons- und Bundessubvention 3300 Fr., Subvention der
Stadt 2000 Fr., Total 34,800 Fr.

Die Zürcher Kantonalbank hat durch Zuschrift vom
29. März 1923 die Übernahme der I. Hypothek für sechs

Doppelhäuser in Aussicht gestellt. Es wird der Genossen-
nicht schwer fallen, die I. Hypothek für die andern vier
Doppelhäuser bei einer andern Bank zu erhalten. Der
Stadtrat ist bereit, die II. Hypothek mit 3500 Franken
für die Stadt zu übernehmen. Der Abschluß dieses Ge-
schäftes fällt in die Kompetenz des Stadtrates. Im
Bauvertrag haben sich die Bauunternehmer zur über-
nahm? der III. Hypothek in der Höhe von 2500 Fr.
pro Haus verpflichtet. Mit Zuschrift vom 8. Dezember
1922 hat die Baudirektion des Kantons Zürich eine

Subvention von 21,000 Fr. für den Bau von sechs
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Soppelhäufern (je 5 % »ort Sunb unb Kanton non
einer Saufumme oon 210,000 gr.) pgefxrfjert, fobann
finb unterm 17. hejw. 27. SDlärj 1923 oon ber tanto»
nalen Saubireftion mit ©enehmigung beS eibgenöffifefjen
Arbeitsamtes weitere 49,000 gr. als ©uboention fär ben
Sau weiterer 14 3meifamilienhäufer im Koftenbetrage
oon 490,000 gr. befiimmt in Ausfielt geftetlt morben.

SiS beute hoben 23 ©enoffenfebafter 55,830 gr. bei
ber ©tabttaffe einbejahtt, baS ©elb wirb in erfter Sinie

jur Sejahlung bei erworbenen SaulanbeS oerwenbet
werben. Sie Prüfung ber ^ßläne, welche ben Alten bei»

gelegt würben, bat ergeben, baß bie Käufer jweclmäfjig
unb gut gebaut werben fotlen, fo bafj fich eine ftnan=
jielle Unterftäbung beS Unternehmens wobl rechtfertigt.
3m weitern ift in Serüclfichtigung ju sieben, bafj in
Sßintertbur ber SRangel an. Meinen SBohnungen nod)
böcbft empfinblid) fpürbar ift. ßurjeit finb noch in Aot»
Wohnungen untergebracht : 64 gamilien in Faradten, 19
im KirchplatjfchufhauS, 14 in ber Saferne, 3 im ehe»

maligen ©emeinbeljauS Söfj, 10 in ißrioatbäufern, total
alfo 110 Familien. Auf 1. April 1923 batten fid) 25
gamilien gemetbet, bie hätten aussieben fotlen, aber jirla
10 Sage oor bem Sermin noch leine Sßohnung gefunben
hatten. Söci biefer Situation ift eS baber bringenb not»
wenbig, bafj mit alten tunlidjen SRitteln ber SBohnungS»
bau geförbert wirb. Ste ©rfabrungen, bie mit bem Sau
oon ABobnbäufern bureb bie ©tabt fetbft gemacht würben,
wirlen in mehrfacher Sejlehwtg nicht ermunternb für
bie gortfet)ung einer folgen Aftion. @S fc^eint für bie
©tabt oiel oorteilbafter ju fein, wenn fie ben Sau oon
äwectbtenlicben SBobnungen burd) ©enoffenfdjaften ba=

burch förbert, baff fie an folc^e SBobnbauten ©uboen»
tionen leiftet. Ser ©tabtrat hat ben ©inbrucl, baS

Unternehmen ber allgemeinen Saugenoffenfchaft fei lebenS»

Iräftig unb unterftüt)ungSwürbig, er beantragt baher bie

©uboentionierung biefer ABohnbauten im angegebenen
Setrage oon 1000 ffr. pro erftellte ABohnung.

©te £a$e î>e3

im Slfml 1923.
(Storrefyonbenj.)

Aad) ben ftatiftifdjen ©rljebungen beS ©ibgenöffifchen
Arbeitsamtes hat fid) bie Sage beS fcfjroeiserifchett Ar»
beitSmarlteS im April 1923 neuerbingS in erfreulicher
ABeife wefentlich gebeffert.

1. Sie 3ahl ber gänjlid) ArbeitSlofen (mitge»
Sählt bie bei fuboentionterten unb nid)tfuboentionierten
AoiftanbSarbeiten befchäftigten ArbeitSlofen) ift oon ©nbe
Atärj bis ©nbe April 1923 oon 44,909 auf 35,512,
alfo um 9397 innert AîonatSfrifi gefunlen.

Sie $aht 35,512 für ©nbe April umfafjt 30,153
männliche (Abnahme 8672) unb 5359 weibliche (Ab=
nähme 725) ArbeitSlofe. ©te entfpricljt ungefähr bem
©tanb oon ©nbe ganuar 1921.

Sie Überficl)t nach SerufSgruppen jeigt eine Abnahme
ber gänslich ArbeitSlofen in ben ©ruppen: ungelerntes
Serfonal (2872); f>erfteHung oon Sauten unb Saufiof»
fen, Aîalerei (2223); Uhreninbuftrie unb Sijouterie
(1173); AtetaH» Alafd)inen» unb eleîtrotechnifdje gnbu»
ftrie (963); Sejtilinbuftrie (883); Çolj» unb ©laSbe»

arbeitung (312); Sanbrnirtfcffaft unb ©ärtnerei (271);
gorftmirtfetjaft unb 7yifcl)erei (214); (panbel unb Serwal»
tung (179); SefteibungSgewerbe uitb Seberinbuftrie (151);
SebenS» unb ©enufjmittel (123); c^emifd^e gnbuftrte
(102); Sergbau unb Sorfgräberei (63); graphifche @e»

werbe unb Sapierinbuftrie (34); freie unb gelehrte Se»

rufe (29); SerleljrSbienft (9).

3unahme oerjeichnen nur bie ©ruppen: fpoteltnbw
ftrie unb ©aftwirtfchaftSgewerbe (163); .fpaushalt (41).

Atit Ausnahme ber Kantone ©laruS unb 3ag, bie

eine 3unat)me oon 196 gänslich) ArbeitSlofen oerjeidjnen,
weifen alle übrigen Kantone eine pm Seil ganj beträft'
liebe Abnahme auf.

2. AotftanbSarbeiter: Sie 3®hl ber bei Aot»
ftanbSarbeiten befchäftigten ArbeitSlofen hat nach ben

Alelbungen ber Kantone um 3106 abgenommen unb be»

trug ani 30. April nodh 12,279, wooon 11,792 bei fub»
oentionierten AotftanbSarbeiten befchäftigt waren. Sticht
mitgewählt finb bie bei AotftanbSarbeiten beS SunbeS,
fowte bie auf ©runb oon ©uboentionen nach 2trt. 9 bis
in ißrioatbetrieben arbeitenben ifBerfonen.

3. Sie 3af»l ber tatfäd^lich ohne Arbeit fi<h
Sefinbtichen hat oon ©nbe Atärj bis ©nbe April
um 6291 abgenommen, unb betrug noch 23,233. ©ie
umfafjte 18,123 Atänner (Abnahme 5660) unb 5110
grauen (Abnahme 631).

4. Sie 3ahl ber gemäfj bem SunbeSratSbefchtujj
com 29. Dltober 1919 unterftütjten gänzlich Ar»
beitSlofen ift oon ©nbe Alärw bis ©nbe April oon
17,010 auf 11,015, alfo um 5995 gefallen.

Siefe 3ahl umfafjt 9102 männliche (Abnahme 5512)
unb 1913 meiblidje (Abnahme 483) ArbeitSlofe. ©ie
entfpricht ungefähr bem ©tanb oon Alitte ganuar 1921.

5. Seilweife ArbeitSlofe: Sie 3af)l ber teil»

weife ArbeitSlofen hat fich im Atonat April oon 19,779
auf 17,767, alfo um 2012 oerminbert.

©ine Abnahme ber teilweifen ArbeitSlofigïeit ift na»

mentlid) eingetreten in ben ©ruppen : Sejtilinbufirie
(1761); Aletall», Atafdhinen» unb eleltrotedjnifche gnbu»
ftrie (872); SebenS» unb ©enuffmittel (757); graphifcheS
©ewerbe unb ißapierinbuftrie (315); chemifdlje (Jnbuftrie
(243); Uhreninbuftrie unb Sijouterie (81): ungelerntes
^perfonat (39).

©ine 3""ahme oerjeichnen hauptfächlich bie ©rup»
pen: jperftedung oon Sauten unb Sauftoffen, SJlalerei

(2020); Sergbau unb Sorfgräberei (15); SefleibungS»
gewerbe unb Seberinbuftrie (20).

6. Sie ©efamtjahl ber Setroffenen (gänzlich
unb teilweife ArbeitSlofe) ift im Saufe beS AtonatS April
oon 64,688 auf 53,279, alfo um 11,409 prüefgegangen.

Sie Serielle fämtlicher îantonalen 3entralfteHen für
Arbeitsnachweis fteHen eine merlliche Sefferung ber Sage

feft. gn ben Kantonen Sern, Sujern, Safel»©tabt, ©rau»
bünben unb Shurgau wirb eine rege Sautätigleit ge»

melbet, oerbunben mit fiarter Aachfrage nach qualifi»
Sierten Saumalern, 3'mmerleuten unb ©pengletn.

<£rfitt*Mtt83£atente*
©in gachmann berichtet hierüber in ber „Shurg.»

3eitung" :

Son berfchiebenen Satentinhabern finb ©ingaben an
ben SunbeSrat gerichtet morben, in benen fie eine
jeitroeilige Serlär.gerung ber gefeilteren
§5chftbauer ber f<hroeijerifchen ©rfinbungS»
patente unb beS ©chutes gewerblicher Aîu»
fier unb Aîobelle anregen. Segrünbet roirb bie

gorberung mit bem îinroeiê auf jeitroeilige Serlängerung
ber Satentbauer in anbern Sänbern, bie empfinbliche
Senachteiligung bieler fchmeijerifcher ©rfinber burch ^n
Krieg unb feine golgen unb fchliefjlich mit bem §in»
weis, bafe literarifche unb fünftlerifche SSBerle biet län»

gereu ©chuh geniefjeti, als bie ©rfinbungSpatente. gn
ber fpauptfache foil eS fich fomit um einen Ausgleich/
hauptfächlich ber golgen beS Krieges hanbeln, bie fid)
in unferm Sanbe unb namentlich in Sejng auf baS
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Doppelhäusern (je 5°/« von Bund und Kanton von
einer Bausumme von 210,000 Fr.) zugesichert, sodann
sind unterm 17. bezw. 27. März 1923 von der kanto-
nalen Baudirektion mit Genehmigung des eidgenössischen
Arbeitsamtes weitere 49,000 Fr. als Subvention für den
Bau weiterer 14 Zweifamilienhäuser im Kostenbetrage
von 490,000 Fr. bestimmt in Aussicht gestellt worden.

Bis heute haben 23 Genossenschafter 55,830 Fr. bei
der Stadtkasse einbezahlt, das Geld wird in erster Linie
zur Bezahlung des erworbenen Baulandes verwendet
werden. Die Prüfung der Pläne, welche den Akten bei-
gelegt wurden, hat ergeben, daß die Häuser zweckmäßig
und gut gebaut werden sollen, so daß sich eine finan-
zielle Unterstützung des Unternehmens wohl rechtfertigt.
Im weitern ist in Berücksichtigung zu ziehen, daß in
Winterthur der Mangel an kleinen Wohnungen noch
höchst empfindlich spürbar ist. Zurzeit sind noch in Not-
Wohnungen untergebracht: 64 Familien in Baracken, 19
im Kirchplatzschulhaus, 14 in der Kaserne, 3 im ehe-

maligen Gemeindehaus Töß, 10 in Privathäusern, total
also 110 Familien. Auf 1. April 1923 hatten sich 25
Familien gemeldet, die hätten ausziehen sollen, aber zirka
10 Tage vor dem Termin noch keine Wohnung gefunden
hatten. Bei dieser Situation ist es daher dringend not-
wendig, daß mit allen tunlichen Mitteln der Wohnungs-
bau gefördert wird. Die Erfahrungen, die mit dem Bau
von Wohnhäusern durch die Stadt selbst gemacht wurden,
wirken in mehrfacher Beziehung nicht ermunternd für
die Fortsetzung einer solchen Aktion. Es scheint für die
Stadt viel vorteilhafter zu sein, wenn sie den Bau von
zweckdienlichen Wohnungen durch Genossenschaften da-
durch fördert, daß sie an solche Wohnbauten Subven-
tionen leistet. Der Stadtrat hat den Eindruck, das
Unternehmen der allgemeinen Baugenossenschaft sei lebens-
kräftig und unterstützungswürdig, er beantragt daher die

Subventionierung dieser Wohnbanten im angegebenen
Betrage von 1000 Fr. pro erstellte Wohnung.

Die Lage des Arbeitsmarktes
im April 1923.

(Korrespondenz.)

Nach den statistischen Erhebungen des Eidgenössischen
Arbeitsamtes hat sich die Lage des schweizerischen Ar-
beitsmarktes im April 1923 neuerdings in erfreulicher
Weise wesentlich gebessert.

1. Die Zahl der gänzlich Arbeitslosen (mitge-
zählt die bei subventionierten und nichtsubventionierten
Notstandsarbeiten beschäftigten Arbeitslosen) ist von Ende
März bis Ende April 1923 von 44,909 auf 35,512,
also um 9397 innert Monatsfrist gesunken.

Die Zahl 35,512 für Ende April umfaßt 30,153
männliche (Abnahme 8672) und 5359 weibliche (Ab-
nähme 725) Arbeitslose. Sie entspricht ungefähr dem
Stand von Ende Januar 1921.

Die Übersicht nach Berufsgruppen zeigt eine Abnahme
der gänzlich Arbeitslosen in den Gruppen: ungelerntes
Personal (2872); Herstellung von Bauten und Baustof-
sen, Malerei (2223); Uhrenindustrie und Bijouterie
(1173); Metall- Maschinen- und elektrotechnische Indu-
strie (963); Textilindustrie (883); Holz- und Glasbe-
arbeitung (312); Landwirtschaft und Gärtnerei (271);
Forstwirtschaft und Fischerei (214); Handel und Verwal-
umg (179); Bekleidungsgewerbe und Lederindustrie (151);
Lebens- und Genußmittel (123); chemische Industrie
(102); Bergbau und Torfgräberei (63); graphische Ge-
werbe und Papierindustrie (34); freie und gelehrte Be-
rufe (29); Verkehrsdienst (9).

Zunahme verzeichnen nur die Gruppen: Hotelindu-
strie und Gastwirtschaftsgewerbe (163); Haushalt (41).

Mit Ausnahme der Kantone Glarus und Zug, die

eine Zunahme von 196 gänzlich Arbeitslosen verzeichnen,
weisen alle übrigen Kantone eine zum Teil ganz beträcht-
liche Abnahme auf.

2. Notstandsarbeiter: Die Zahl der bei Not-
standsarbeiten beschäftigten Arbeitslosen hat nach den

Meldungen der Kantone um 3106 abgenommen und be-

trug am 30. April noch 12,279, wovon 11,792 bei sub-
ventionierten Notstandsarbeiten beschäftigt waren. Nicht
mitgezählt sind die bei Notstandsarbeiten des Bundes,
sowie die auf Grund von Subventionen nach Art. 9 bis
in Privatbetrieben arbeitenden Personen.

3. Die Zahl der tatsächlich ohne Arbeit sich

Befindlichen hat von Ende März bis Ende April
um 6291 abgenommen, und betrug noch 23,233. Sie
umfaßte 18,123 Männer (Abnahme 5660) und 5110
Frauen (Abnahme 631).

4. Die Zahl der gemäß dem Bundesratsbeschluß
vom 29. Oktober 1919 unterstützten gänzlich Ar-
beitslosen ist von Ende März bis Ende April von
17,010 auf 11,015, also um 5995 gefallen.

Diese Zahl umfaßt 9102 männliche (Abnahme 5512)
und 1913 weibliche (Abnahme 483) Arbeitslose. Sie
entspricht ungefähr dem Stand von Mitte Januar 1921.

5. Teilweise Arbeitslose: Die Zahl der teil-
weise Arbeitslosen hat sich im Monat April von 19,779
auf 17,767, also um 2012 vermindert.

Eine Abnahme der teilweisen Arbeitslosigkeit ist na-
mentlich eingetreten in den Gruppen: Textilindustrie
(1761); Metall-, Maschinen- und elektrotechnische Indu-
strie (872); Lebens- und Genußmittel (757); graphisches
Gewerbe und Papierindustrie (315); chemische Industrie
(243); Uhrenindustrie und Bijouterie (81): ungelerntes
Personal (39).

Eine Zunahme verzeichnen hauptsächlich die Grup-
pen: Herstellung von Bauten und Baustoffen, Malerei
(2020); Bergbau und Torfgräberei (15); Bekleidungs-
gewerbe und Lederindustrie (20).

6. Die Gesamtzahl der Betroffenen (gänzlich
und teilweise Arbeitslose) ist im Lause des Monats April
von 64,688 auf 53,279, also um 11,409 zurückgegangen.

Die Berichte sämtlicher kantonalen Zentralstellen für
Arbeitsnachweis stellen eine merkliche Besserung der Lage
fest. In den Kantonen Bern, Luzern, Basel-Stadt, Grau-
blinden und Thurgau wird eine rege Bautätigkeit ge-

meldet, verbunden mit starker Nachfrage nach qualifi-
zierten Baumalern, Zimmerleuten und Spenglern.

Erfindungspatente.
Ein Fachmann berichtet hierüber in der „Thurg.-

Zeitung" :

Von verschiedenen Patentinhabern sind Eingaben an
den Bundesrat gerichtet worden, in denen sie eine
zeitweilige Verlängerung der gesetzlichen
Höchstdauer der schweizerischen Erfindungs-
patente und des Schutzes gewerblicher Mu-
ster und Modelle anregen. Begründet wird die

Forderung mit dem Hinweis aus zeitweilige Verlängerung
der Patentdauer in andern Ländern, die empfindliche
Benachteiligung vieler schweizerischer Erfinder durch den

Krieg und seine Folgen und schließlich mit dem Hin-
weis, daß literarische und künstlerische Werke viel län-
geren Schutz genießen, als die Erfindungspatente. In
der Hauptsache soll es sich somit um einen Ausgleich,
hauptsächlich der Folgen des Krieges handeln, die sich

in unserm Lande und namentlich in Bezug auf das
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